
 

Informationen zum Schuljahresbeginn 2024/2025 
 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

zu Beginn des Schuljahres 2024/2025 grüße ich Sie und Euch herzlich und verbinde dies 

mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches Schuljahr am Gymnasium Mellendorf.  

Die Schüler- und Klassenzahlen 

Die Schülerzahl liegt aktuell bei 1120 Schülerinnen und Schülern. Im neuen Jahrgang 5 ist 

das GM sechszügig. Wir haben 158 neue Schülerinnen und Schüler aufnehmen können. 

Wir freuen uns darüber, dass unsere Schule vielen Wedemärkern gefällt und sehr stabile 

Schülerzahlen aufweist.  

Zusätzlich zu den Fünftklässler*innen begrüßen wir auch in fast allen anderen Jahrgängen 

neue Schülerinnen und Schüler, die durch Schulwechsel oder auch Wohnortwechsel zu 

uns gekommen sind. Allen neuen Schülerinnen und Schülern wünsche ich, dass sie sich 

schnell eingewöhnen, neue Freunde und Freundinnen finden und sich an unserer Schule 

wohlfühlen.   

Das Kollegium 

Zu Beginn dieses Schuljahres können wir zwei neue Referendarinnen begrüßen.  

Julia Lammers (LAM) – Englisch und Religion 

Marie Overbeck (OVB) – Geschichte und Philosophie/WuN 

 

Der Unterricht 

Die Noten in den Fächern, in denen während des Schuljahres nur ein Halbjahr unterrichtet 

wird, sind Ganzjahresnoten und damit versetzungsrelevant. Folgende Fächer werden 

gemäß der gültigen Stundentafel 1 halbjährig zweistündig erteilt (epochale Fächer):  

Klasse    5: Physik, Chemie         

Klasse    6: Kunst, Biologie, Physik, Chemie  

Klasse    7: Geschichte, Biologie, Physik, Chemie 

Klasse    8: Musik, Kunst, Geschichte, Erdkunde, Biologie, Chemie 

Klasse    9: Musik, Geschichte, Chemie, Physik  

Klasse   10: Musik, Kunst, Erdkunde, Biologie, Informatik 

Klasse   11: Erdkunde 

Derzeit sind keine Kürzungen vorgesehen.  

 



 

Die nachfolgenden Regelungen bitte ich zur Kenntnis zu nehmen und mit Ihrem Sohn 

und/oder Ihrer Tochter zu besprechen. 

 Bitte beachten Sie unsere Hauspost, die regelmäßig am Donnerstag digital 

erscheint und über alle aktuellen Entwicklungen in der Schule informiert. 

 Schließfächer können wie gewohnt angemietet werden (Anmeldeformulare sind 

auf der Homepage zu erhalten). 

 Die Hausordnung wird zu Beginn des Schuljahres mit allen Schüler*innen durch 

Klassenlehrkräfte oder Tutor*innen besprochen.   

 Das Rauchen und der Konsum alkoholischer Getränke sind im Schulgebäude und 

auf dem gesamten Campus W während der Unterrichtszeit, während schulischer 

Veranstaltungen und auch bei Schulveranstaltungen außerhalb des Schulgeländes 

verboten (Erlass d. MK v. 03.06.2005).  

 Bitte nehmen Sie/bitte nehmt die Informationen zu krankheitsbedingtem Fehlen 

im Anhang dieser Hauspost zur Kenntnis. Beachten Sie/beachtet dabei auch die 

besonderen Regelungen zum Fach Sport. 

 Die Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe (11-13) sind verpflichtet, 

an allen Kursen, die sie belegt haben, regelmäßig und pünktlich teilzunehmen. Wer 

aus gesundheitlichen Gründen an einer Klausur nicht teilnehmen kann, muss eine 

ärztliche Bescheinigung vorlegen. Schülerinnen und Schüler, die Unterricht 

unentschuldigt versäumt haben und deshalb in einem Fach oder Kurs nicht 

beurteilt werden können, erhalten 00 Punkte. Der Kurs gilt als nicht belegt, die 

Zulassung zum Abitur ist dann nicht möglich.    

 Es besteht eine Informationspflicht der Erziehungsberechtigten gegenüber der 

Schule über eine chronische Krankheit des Kindes/der Kinder. Bitte informieren 

Sie in diesem Fall zeitnah die Klassenleitung/die Tutoren.   

 Anträge auf Beurlaubungen von Schülerinnen und Schülern durch die 

Erziehungsberechtigten werden bei eintägigen Beurlaubungen, die nicht vor den 

Ferien liegen, von den Klassenlehrkräften oder den Tutor*innen bearbeitet. 

Mehrtägige Beurlaubungen müssen durch die Schulleitung genehmigt werden. 

Bitte geben Sie über Ihr Kind einen formlosen Antrag an die Klassenlehrkraft, den 

Tutor oder an das Sekretariat der Schule. Ihr Antrag wird dann zeitnah von der 

Schulleitung schriftlich beantwortet. Beurlaubungen vor Ferientagen werden von 

der Schulleitung nur in Härtefällen genehmigt (§63 Schulpflicht, NSchG). Bitte 

bedenken Sie dies bei der Ferienplanung und informieren Sie sich rechtzeitig über 

die Ferienzeiten unseres Bundeslandes. (s.u.) 



 

 

 

 Den Plan zur Bücherausgabe finden Sie im Anhang der Hauspost. Die im Rahmen 

der entgeltlichen Lernmittel leihweise zur Verfügung gestellten Bücher müssen 

pfleglich behandelt werden, Eintragungen, Randbemerkungen und Ähnliches sind 

nicht zulässig. Bei Beschädigung oder Verlust des Buchcode-Etiketts müssen wir 

leider 2,- € für die Neuerstellung berechnen. Ebenso muss bei Beschädigung oder 

Verlust eines ausgeliehenen Lernmittels Schadenersatz geleistet werden.   

 Im Rahmen des Datenschutzes (§31 Verarbeitung personenbezogener Daten, 

NSchG) benötigt die Schule die Einverständniserklärung der 

Erziehungsberechtigten und der Schülerinnen und Schüler für Veröffentlichungen 

auf der Homepage oder im Schuljahrbuch. Wir haben in diesem Schuljahr alle 

Rückmeldungen auf EINEM Rückmeldebogen zusammengestellt. Er wurde von den 

Klassenlehrkräften ausgeteilt und ist auch über die Homepage einzusehen.  

 Überdies weise ich auf die Bestimmungen des Infektionsschutzes und den gültigen 

Waffenerlass hin und bitte um Kenntnisnahme und Einhaltung. Die Schüler*innen 

haben ihn heute von ihren Klassenlehrer*innen erhalten. Sie finden ihn aber auch 

auf unserer Homepage. 

 

Ich wünsche uns allen eine gute Zusammenarbeit und hoffe, dass wir das Schuljahr 

erfolgreich meistern werden.  

 Katrin Meinen 
   Schulleiterin 


